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Sachverhalt: 
 

Das Naturdenkmal besteht aus 13 Stieleichen. Bei einzelnen dieser Stieleichen ist die 

Vitalität beeinträchtigt. Dieser Umstand hat bereits dazu geführt, dass erhebliche 

Rückschnitte an den betroffenen Bäumen vorgenommen werden mussten, um die 

Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. 

Der Trockenabriss eines stärkeren Astes an einem der Bäume hat in 2018 zu der Frage 

geführt, ob die Erhaltung des Naturdenkmales gerechtfertigt oder dessen Entlassung 

angebracht ist. Die untere Naturschutzbehörde hat daraufhin eine Entlassung des ND UE 63 

öffentlich in die Diskussion gegeben, indem sie das dafür vorgesehene 

Beteiligungsverfahren durchgeführt hat. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange und der 

anerkannten Naturschutzverbände wurde von verschiedenen Stellen vorgetragen, dass die 

Entscheidung zur Entlassung der Bäume erst nach eingehender Überprüfung durch einen 

externen Sachverständigen erfolgen sollte. Aufgrund der vorgebrachten Einwände (Anlage 

1) hat die Untere Naturschutzbehörde eine Begutachtung beauftragt. Die Ergebnisse des 

Baumgutachtens liegen seit Ende September 2019 vor und sind der Vorlage als Anlage 2 

beigefügt.  

Ergebnisse der Baumbegutachtung: 

Es wurden 12 Bäume begutachtet. Die Begutachtung des 13. Baumes entfällt, da der Baum 

vor Jahren aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden musste. Alle begutachteten 

Bäume sind standsicher und müssen nicht gefällt werden. Allerdings ist die Bruchsicherheit 

der Krone bei 8 Bäumen nicht gegeben, so dass der Gutachter Maßnahmen zur 

Verkehrssicherheit empfiehlt. Empfohlen wird  

 die Totholzentfernung,  
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 die Einkürzung von Kronenästen und Hauptästen,  

 Einkürzung der Krone (2x),  

 Einbau einer Kronensicherung (1x) und  

 Eintausch des Kronensicherungssystems (1x). 

Die Durchführung der Maßnahmen sollte in den nächsten 6 Monaten durchgeführt werden. 

Aufgrund dieser Ausführungen des Baumgutachters wird geplant, die geforderten 

Maßnahmen an dem Naturdenkmal durchzuführen. Dies ist für das erste Quartal 2020 

geplant.  

Die betroffenen Eigentümer werden von den Unteren Naturschutzbehörde über das weitere 

Vorgehen informiert.   
 

Beschlussvorschlag: 
 

Entfällt. 

 
 

Anlagen: 
 

Anlage 1 – Eingegangene Stellungnahmen 

Anlage 2 – Baumgutachten ND UE 63 

 
 

 
 
 
 
Dr. Blume
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Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden bzw. der Träger öffentlicher Belange 
 

 

 Stellungnahme 

1. Nds. Heimatbund e.V. 

 In unserer Eigenschaft als eine nach Bundesnaturschutzgesetz (§63 BNatSchG) anerkannte Naturschutzvereinigung nehmen wir zum o.g. Vorha-
ben wie folgt Stellung: 
 
Die Allee aus 13 Stiel-Eichen an der Bundestraße „Wendlandstraße“ (B 191) ist von hoher naturschutzfachlicher und kulturhistorischer Bedeutung. 
Alleen sind ästhetische Landschaftselemente mit zahlreichen naturschutzfachlichen Eigenschaften und prägen seit Jahrhunderten das nieder-
sächsische Landschaftsbild. 
Sie sind wichtige Elemente der Landschaftsgestaltung, da sie Räume gliedern und beleben. Gerade in landwirtschaftlich intensiv genutzten Ge-
genden sind Alleen oft die einzigen strukturgebenden Elemente in der Landschaft. Sie vernetzen wertvolle natürliche Lebensräume und sind 
selbst Lebensraum für eine artenreiche Insekten- und Vogelfauna. 
Besonders ältere Bäume, wie die Stiel-Eichen an der „Wendlandstraße“, sind in ihrer Funktion als Lebensraum besonders wertvoll, in der Kultur-
landschaft selten geworden und somit schützenswert. Die natürlichen Alterungsstadien der Bäume mit ihren entsprechenden Eigenschaften und 
Vorzügen als Habitate sind kaum noch zu finden, was sich hauptsächlich durch die wirtschaftliche Holznutzung erklären lässt. So sind die Bäume 
in über 50 % der niedersächsischen Wälder jünger als 60 Jahre (ML 2014) – der Seltenheitswert der alten Stiel-Eichen wird somit besonders deut-
lich. Unterstrichen wird der besondere Schutzstatus durch die Aufnahme von Alleen und Baumreihen in die „Prioritätenliste der Arten und Lebens-
raum/ 
Biotoptypen mit besonderem Handlungsbedarf“ (NLWKN 2011, S. 14). Die Prioritätenliste ist Teil der Niedersächsischen Strategie zum Arten- und 
Biotopschutz im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz herausgegeben vom Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). 
Es ist verständlich, dass der Straßenausbau mit einer Veränderung der Straßenführung sowie einer allmählichen 
Verbuschung der Straßenböschung die Schönheit und visuelle Wirkung der Stiel-Eichen sowohl als Einzelelement als auch als Allee schmälern 
bzw. nicht mehr erkennen lassen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Erfordernis des besonderen Schutzes eines Naturdenkmales gemäß § 
28 Absatz 1 BNatSchG auf wissenschaftliche, naturgeschichtliche oder landeskundliche Gründe oder Seltenheit, Eigenart oder Schönheit der Ob-
jekte abzielt. Diese „Oder“-Bestimmung hat zur Folge, dass bereits das Vorliegen eines der Kriterien den besonderen Schutz als Naturdenkmal 
begründet. So muss ein Baum beispielsweise weder schön noch als Einzelbaum erkennbar sein, wenn eine besondere Seltenheit (hier: hohes 
Alter, potentieller Habitatbaum) oder landeskundliche Gründe (hier: Bestandteil einer Allee) für seinen besonderen Schutz sprechen. Umso weni-
ger nachvollziehbar ist es deshalb, dass der Schutzstatus Naturdenkmal für die alten Alleebäume gelöscht werden soll. 
Der Niedersächsische Heimatbund e.V. rät daher von einer Löschung des Schutzstatus Naturdenkmal für die 13 Stiel-Eichen ausdrücklich ab. Der 
Schutz durch die Baumschutzsatzung der Hansestadt Uelzen wird als nicht ausreichend erachtet. Vielmehr sollten angemessene Pflegemaßnah-
men (gemäß u.a. ZTVBaumpflege 2017 und RPS 2009) angeregt werden, die zum einen die Verkehrssicherheit und zum anderen den Erhalt der 
Bäume als Naturdenkmal langfristig sichern. Eine Begutachtung durch einen ausgewiesenen Dendrologen ist wünschenswert. Sollte aus Gründen 
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der Verkehrssicherheit eine Entnahme von Bäumen aus dem aktuellen Bestand nicht vollständig vermeidbar sein, so sollten am selben Ort Er-
satzpflanzungen funktions- und wertegerecht unter Einhaltung der gängigen Richtlinien (s.o.) vorgenommen werden. Dabei ist zu bedenken, dass 
die Lebensraumfunktion der Altbäume durch die Pflanzung von Jungbäumen so nicht zu ersetzen ist. 

2 BUND Kreisgruppe Uelzen 

 Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 21.02.2019 nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die BUND Kreisgruppe Uelzen spricht sich gegen die Löschung der 13 alten Eichen in der Ortslage Uelzen/Oldenstadt aus.  
 
Die Eichen stellten zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung 1968 als Naturdenkmal die historische Ortseinfahrt in Oldenstadt als Allee dar. Nur we-
nige Jahre später wurden sie bedingt durch den Bau des Elbe-Seitenkanal randlich durch eine Aufböschung der B191 ihrer Funktion als Allee-
bäume enthoben. Dennoch stellen sie in ihrer Gesamtheit auch heute noch den historisch wertvollen ehemaligen Verlauf der Wendlandstraße dar. 
Zwar ist die Allee seitdem nicht mehr auf den ersten Blick wahrnehmbar, wenn man auf der B191 in Richtung Oldenstadt fährt, der Alleecharakter 
des ehemaligen Straßenverlaufs ist sehr wohl wahrnehmbar, wenn man sich auf der Straße Eichenallee befindet. Die 13 alten Eichen stehen am 
unteren Bereich des Dammes und sind Zeugen der Zeit, Die Straßenböschung befindet sich um einige Meter versetzt, die Eichen sind nicht im 
Böschungsbereich. Daher ist die Begründung, dass sie kein prägendes Ensemble mehr sind, nicht haltbar. 
 
Eigene Begutachtungen im März 2019 zeigen, dass außer bei Baum B25 keine kritischen Beeinträchtigungen bezüglich der Kronen oder der 
Stämme vorliegen. Die Einschätzungen des Pflegetrupps des Landkreis Uelzen bezüglich des südlichsten Baumes werden nicht geteilt („B25 wä-
re wenig vital“). Für diesen Baum (B25) wäre zur Beseitigung von Bedenken ein baumpflegerisches Gutachten durch einen Fachgutachter (den 
wir gerne benennen) sinnvoll, da im oberen Bereich nach einem Sturm, vermutlich in 2017 ein großer Ast ausgebrochen war und sich dort ein 
Höhlung befindet. Aussagen zur Statik können aber nur vor Ort in der Krone getätigt werden. Hier könnte eine zerstörungsfreie Meßtechnik mittels 
Ultraschall durch den Fachgutachter helfen, konkrete Aussagen über den aktuellen Zustand in der Krone und der Statik des Baumes zu liefern. 
Die älteren Rückschnitte zeigen aber eine deutliche Neubildung von Trieben und sind als Vitalitätszeichen unstrittig. Die Bedenken einiger Anlie-
ger oder monetäre Bedenken sind nicht maßgeblich. Ein Naturdenkmal, insbesondere wenn es sich um alte Bäume handelt, erfordert ab und an 
einen finanziellen Aufwand. 
 
Das alte Eichenensemble bietet nach wie vor einen wichtigen, essentiellen Beitrag zum Naturschutz als Lebensraum, insbesondere auch wegen 
der Anzahl der Höhlen, als Nahrungs- und Wohnungshabitat. 
 
Wir widersprechen ausdrücklich auch dem letzten Satz, dass die Eichen nach Entlassung aus dem Naturdenkmal-Register weiterhin geschützt 
wären. Sie fielen zwar unter die Baumschutzsatzung der Stadt Uelzen, die Erfahrungen zeigen jedoch, dass seitens der Stadt Uelzen viel zu oft 
geschützte Bäume aus der Satzung entlassen wurden und trotzdem gefällt wurden, anstatt mit wenig Aufwand baumpflegerische Maßnahmen 
zum Erhalt durchzuführen. Eine Entlassung der 13 Eichen aus dem Naturdenkmal-Register würde daher eine Verschlechterung des Schutzstatus´ 
darstellen. Als Beispiel soll hier die Verbindungsstraße Hambrock-Halligdorf gelten. Die aktuelle Fällung dreier alter, höhlenhaltiger Apfelbäume 
und die (nicht nur dort) seit Jahren nicht mehr vorgenommen Nach- und Ersatzpflanzungen widersprechen dem Naturschutz- und Nachhaltigkeits-
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gedanken 
 
Wir begrüßen daher ausdrücklich eine Nicht-Entlassung der 13 Eichen aus dem Naturdenkmal-Register Niedersachsen. 
 

3. Hansestadt Uelzen 

 Nach Einschätzung der Hansestadt Uelzen ist die Begründung, mit der die Bäume aus der Liste der Naturdenkmale entlassen werden sollen, nicht 
schlüssig. 
Es wird die Auffassung vertreten, dass der § 28 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG „wegen ihrer Seltenheit, Eigenart und Schönheit“ nach wie vor auf den 
Eichenbestand in der Eichenallee zutrifft, insbesondere aufgrund der visuellen Wirkung der alten Bäume. Des Weiteren leisten diese alten Bäume 
einen erheblichen Beitrag für den Naturhaushalt. 
 
Die Begründung der Unterschutzstellung aufgrund der visuellen Wirkung entlang der Wendlandstraße kann nur teilweise nachvollzogen werden. 
 
Aus alten Stadtplänen der 60er und Anfang der 70er Jahre geht hervor, dass die heutige Wendlandstraße an die Oldenstädter Straße ange-
schlossen war. Die Eichenallee zweigte von der Wendlandstraße ab und führte in Richtung Hambrock. Somit waren die Bäume bereits zur Zeit der 
Unterschutzstellung im Jahr 1970 (nicht 1968, wie im Begründungstext vermerkt) lediglich von der untergeordneten Straße Eichenallee und nicht 
von der Wendlandstraße aus direkt erlebbar.  
 
Der Verlauf der Wendland- und Oldenstädter Straße wurde nicht im Zuge der B 4 Ausbaus, sondern im Zuge der Errichtung des Elbe-Seiten-
Kanals in den 70er Jahren geändert. 
 
Es wird empfohlen, nur dann die Bäume aus der Liste der Naturdenkmale zu entlassen, wenn ein Erhalt der Stand- und Bruchsicherheit nicht 
mehr gewährleistet werden kann oder aus wirtschaftlicher Sicht unverhältnismäßig ist.  
 
Des Weiteren sollten die Bäume, deren Erhalt nicht mehr gewährleistet werden kann, einzeln aus der Liste der Naturdenkmäler entfernt werden.  
 
Aufgrund der Aufforderung zur Stellungnahme wegen der geplanten Löschung haben sich bereits Anwohner mit Fragen zur Fällgenehmigung mit 
mir in Verbindung gesetzt und ihr Anliegen in einem Vor-Ort-Gespräch erläutert.  
 
Offensichtlich sind die Anwohner aufgrund der Aussagen des Baumkontrolleurs und/oder der Baumpfleger stark verunsichert. 
Daher wird empfohlen, dass der Landkreis Uelzen die Meinung eines externen Sachverständigen zu Rate zieht und von ihm eine eingehende Un-
tersuchung der Bäume durchführen lässt. 
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